
 

Zitat EU-Kommission: "Zwar werden die Grundsätze der Koordinierung nicht 

gegenüber den gültigen Bestimmungen geändert, doch der Verwaltungsablauf wurde 

verbessert, um Bürgerrechte effizienter zu machen. Vor allem der elektronische 

Austausch von Daten wird eine raschere und effizientere Entscheidungsfindung fördern. 

Außerdem gibt es benutzerfreundlichere Dienste für die Bürger"  

 

 

Am 01.Mai 2010 wird die Verordnung über Anwendung der Systeme zur sozialen Sicherheit 

EWG 1408/71 durch die VO (EG) 883/2004 ersetzt (Auch als 

Wanderarbeitnehmerverordnung bekannt) 

 

Welche Änderungen entstehen für Arbeitgeber, die Saisonarbeitskräfte beschäftigen? 

 

1.) Für Saisonarbeitskräfte (SAK), die im Heimatland eine selbstständig Tätigkeit ausüben 

und in Deutschland in einem Zweig beschäftigt werden, der keine Ähnlichkeit mit der 

selbstständigen Tätigkeit im Heimatland hat, gilt ab den 01.05.2010 deutsches 

Sozialversicherungsrecht. Somit hat der Arbeitgeber die Beiträge an die deutschen 

Sozialversicherungsträger abzuführen. 

 

Beispiel: Ein selbstständiger Handwerker aus Polen wird in Deutschland für eine Saison zur 

Spargelernte eingestellt. Er ist bei Einstellung ab dem 01. Mai 2010 nach dem deutschem 

Sozialversicherungsrecht zu versichern. 

 

(Solange die Voraussetzungen erfüllt sind, können diese Personen in Deutschland kurzfristig 

beschäftigt werden und unterliegen somit der Sozialversicherungsfreiheit). 

 

Für Arbeitgeber ergeben sich draus folgende Vorteile: 

- Zugriff auf zusätzliche qualifizierte Personengruppen (z.B. selbstständige Handwerker)  

- Höhere Rechtssicherheit bezgl. des Status dieser Personengruppe. 

 

Keine Änderung besteht für selbstständige SAK, die eine Beschäftigung in Deutschland 

ausüben, die der Beschäftigung der selbstständigen Tätigkeit in Heimatland ähnlich ist. Es ist 

weiterhin das ausländische Sozialversicherungsrecht anzuwenden. 

 

Beispiel: Ein selbstständiger polnischer Landwirt wird in der Spargelsaison in Deutschland als 

Erntehelfer beschäftigt. Hier ist weiterhin Polnisches Sozialversicherungsrecht anzuwenden. 

(Forstwirtschaft wird als "nicht ähnlicher" Sektor als Landwirtschaft bezeichnet. Tierhaltung 

und Gartenbau ist jedoch im Sektor Landwirtschaft inbegriffen). 

 

Wichtig ist daher, dass in dem Fragebogen zur Feststellung der Versicherungspflicht nicht 

"Rolnik" (Landwirt) durch die SAK eingetragen wird. In dem Fall ist die SAK nach 

polnischem Sozialversicherungsrecht zu behandeln. 

 

2.) Die E 101- Bescheinigung wird durch eine "A1-Bescheinigung" ersetzt. 

Die A1-Bescheinigungen werden die neuen Prüfkriterien beinhalten, die den Sachverhalt zur 

selbstständigen Tätigkeit einbeziehen. Die E-101- Bescheinigungen, die bis zum 1. Mai 

bereits ausgestellt wurden, behalten ihre Gültigkeit bis Ablauf des Arbeitsverhältnisses. 

 



Wichtig: Sollten Sie ab Mai 2010 Saisonarbeitskräfte aus Polen bei der Agentur für Arbeit 

beantragen, fragen Sie nach dem Vordruck (auf der EZ/AV), der die neue Regelung 

beinhaltet. 

 

3.)  Sozialversicherungsrecht des Heimatlandes kann für Beschäftigte gelten, die 

alternierender Tätigkeit in weiteren Mitgliedsstaaten ausüben 

 

Arbeitskräfte, die in mehreren EU-Staaten wechselnd beschäftigt werden (aber gleichzeitig 

ihre Beschäftigung im Heimatland beibehalten) sind nach dem Sozialversicherungsrecht des 

Heimatlandes zu versichern, wenn sie dort einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit ausüben. 

Dies gilt insbesondere, wenn die Beschäftigung in den Mitgliedsstaaten über unbedeutende 

Tätigkeiten hinaus geht.  

 

Es ist daher empfehlenswert sich von den Arbeitskräften bestätigen zu lassen, dass sie keine 

wechselnden Tätigkeiten in weiteren EU-Mitgliedsstaaten nachgehen. 

Dafür können Sie die übersetzten Formulare nutzen (siehe oben). 

 

Welche Rechtsgrundlage gilt für SAK, die während der Zeit des Verordnungswechsels in 

Deutschland beschäftigt sind? 

 

In der neuen VO (EG) 883/2004 ist geregelt, dass in dem Fall, dass eine SAK in dem 

Übergangszeitraum beschäftigt wird die alte Verordnung - sprich die VO (EWG) 1408/71 bis 

zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnis bestehen bleibt, auch wenn es über den 

01.05.2010 hinausgeht. 

 

 

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen der Grundverordnung und der Durchführungsverordnung 

und deren Zusammenhang sind an folgender Stelle aufgestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die wichtigsten Rechtsgrundlagen der Grundverordnung und der Durchführungsverordnung 

und deren Zusammenhang sind an folgender Stelle aufgestellt: 

Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 166 vom 30. April 2004 

 

(GrundVO) 

 

 

TITEL II 

 

BESTIMMUNG DES ANWENDBAREN RECHTS 

 

Artikel 11 

 

Allgemeine Regelung 

 

(1) Personen, für die diese Verordnung gilt, unterliegen den Rechtsvorschriften nur eines 

Mitgliedstaats. Welche Rechtsvorschriften dies sind, bestimmt sich nach diesem Titel. 

 

(2) Für die Zwecke dieses Titels wird bei Personen, die aufgrund oder infolge 

ihrer Beschäftigung oder selbstständigen Erwerbstätigkeit eine Geldleistung beziehen, davon 

ausgegangen, dass sie diese Beschäftigung oder Tätigkeit ausüben. Dies gilt nicht für 

Invaliditäts-, Alters- oder Hinterbliebenenrenten oder für Renten bei Arbeitsunfällen oder 

Berufskrankheiten oder für Geldleistungen bei Krankheit, die 

eine Behandlung von unbegrenzter Dauer abdecken. 

 

(3) Vorbehaltlich der Artikel 12 bis 16 gilt Folgendes: 

 

a) eine Person, die in einem Mitgliedstaat eine Beschäftigung oder selbstständige 

Erwerbstätigkeit ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats; 

 

b) ein Beamter unterliegt den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, dem die ihn 

beschäftigende Verwaltungseinheit angehört; 

 

c) eine Person, die nach den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats Leistungen 

bei Arbeitslosigkeit gemäß Artikel 65 erhält, unterliegt den Rechtsvorschriften 

dieses Mitgliedstaats; 

 

d) eine zum Wehr- oder Zivildienst eines Mitgliedstaats einberufene oder wiedereinberufene 

Person unterliegt den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats; 
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e) jede andere Person, die nicht unter die Buchstaben a) bis d) fällt, unterliegt 

unbeschadet anders lautender Bestimmungen dieser Verordnung, nach denen ihr Leistungen 

aufgrund der Rechtsvorschriften eines oder mehrerer anderer 

Mitgliedstaaten zustehen, den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats. 

 

(4) (...) 

 

Artikel 12 



 

Sonderregelung 

 

(1) Eine Person, die in einem Mitgliedstaat für Rechnung eines Arbeitgebers, der gewöhnlich 

dort tätig ist, eine Beschäftigung ausübt und die von diesem Arbeitgeber in einen anderen 

Mitgliedstaat entsandt wird, um dort eine Arbeit für dessen Rechnung auszuführen, unterliegt 

weiterhin den Rechtsvorschriften des 

ersten Mitgliedstaats, sofern die voraussichtliche Dauer dieser Arbeit vierundzwanzig Monate 

nicht überschreitet und diese Person nicht eine andere Person ablöst. 

 

(2) Eine Person, die gewöhnlich in einem Mitgliedstaat eine selbstständige Erwerbstätigkeit 

ausübt und die eine ähnliche Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat ausübt, unterliegt 

weiterhin den Rechtsvorschriften des ersten Mitgliedstaats, sofern die voraussichtliche Dauer 

dieser Tätigkeit vierundzwanzig Monate nicht überschreitet. 

 

 

Artikel 13 

 

Ausübung von Tätigkeiten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten 

 

(1) Eine Person, die gewöhnlich in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine Beschäftigung 

ausübt, unterliegt: 

 

a) den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats, wenn sie dort einen wesentlichen Teil 

ihrer Tätigkeit ausübt oder wenn sie bei mehreren Unternehmen oder Arbeitgebern beschäftigt 

ist, die ihren Sitz oder Wohnsitz in verschiedenen Mitgliedstaaten haben, oder 

 

b) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem das Unternehmen oder der Arbeitgeber, 

das bzw. der sie beschäftigt, seinen Sitz oder Wohnsitz hat, sofern sie keinen wesentlichen 

Teil ihrer Tätigkeiten in dem Wohnmitgliedstaat ausübt. 

 

(2) Eine Person, die gewöhnlich in zwei oder mehr Mitgliedstaaten 

eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, unterliegt: 

 

a) den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats, wenn sie dort einen wesentlichen Teil 

ihrer Tätigkeit ausübt, oder 

 

b) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem sich der Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten 

befindet, wenn sie nicht in einem der Mitgliedstaaten wohnt, in denen sie einen wesentlichen 

Teil ihrer Tätigkeit ausübt. 

 

(3) Eine Person, die gewöhnlich in verschiedenen Mitgliedstaaten eine Beschäftigung und 

eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften des 

Mitgliedstaats, in dem sie eine Beschäftigung ausübt, oder, wenn sie eine solche 

Beschäftigung in zwei oder mehr Mitgliedstaaten ausübt, den nach Absatz 1 

bestimmtenRechtsvorschriften. 

 

(4) Eine Person, die in einem Mitgliedstaat als Beamter beschäftigt ist und die eine 

Beschäftigung und/oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit in einem oder mehreren anderen 

Mitgliedstaaten ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, dem die sie 

beschäftigende Verwaltungseinheit angehört. 



 

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Personen werden für die Zwecke der nach diesen 

Bestimmungen ermittelten Rechtsvorschriften so behandelt, als ob sie ihre gesamte 

Beschäftigung oder selbstständige 

Erwerbstätigkeit in dem betreffenden Mitgliedstaat ausüben und dort ihre gesamten Einkünfte 

erzielen würden.                                         

VERORDNUNG (EG) Nr. 987/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES 

 

(DurchführungsVO) 

 

Vorschriften zu den Artikeln 12 und 13 der Grundverordnung(1)  

 

(VSSE-Kommentar: nicht sonderlich relevant) 

 Bei der Anwendung von Artikel 12 Absatz 1 der Grundverordnung umfassen die Worte „eine 

Person, die in einem Mitgliedstaat für Rechnung eines Arbeitgebers, der gewöhnlich dort tätig 

ist, eine Beschäftigung ausübt und die von diesem Arbeitgeber in einen anderen Mitgliedstaat 

entsandt wird“ auch eine Person, die im Hinblick auf die Entsendung in einen anderen 

Mitgliedstaat eingestellt wird, vorausgesetzt die betreffende Person unterliegt unmittelbar vor 

Beginn ihrer Beschäftigung bereits den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem das 

Unternehmen, bei dem sie eingestellt wird, seinen Sitz hat. 

 

(2) Bei der Anwendung von Artikel 12 Absatz 1 der Grundverordnung beziehen sich die 

Worte „der gewöhnlich dort tätig ist“ auf einen Arbeitgeber, der gewöhnlich andere 

nennenswerte Tätigkeiten als reine interne Verwaltungstätigkeiten auf dem ED9 002.01.03 

Amtsblatt der Europäischen Union 30.10.2009 Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, in dem das 

Unternehmen niedergelassen ist, ausübt, unter Berücksichtigung aller Kriterien, die die 

Tätigkeit des betreffenden Unternehmens kennzeichnen; die maßgebenden Kriterien müssen 

auf die Besonderheiten eines jeden Arbeitgebers und die Eigenart der ausgeübten Tätigkeiten 

abgestimmt sein. 

 

(3) Bei der Anwendung von Artikel 12 Absatz 2 der Grundverordnung beziehen sich die 

Worte „eine Person, die gewöhnlich in einem Mitgliedstaat eine selbständige Erwerbstätigkeit 

ausübt“ auf eine Person, die üblicherweise nennenswerte Tätigkeiten auf dem Hoheitsgebiet 

des Mitgliedstaats ausübt, in dem sie ansässig ist. Insbesondere muss die Person ihre Tätigkeit 

bereits einige Zeit vor dem Zeitpunkt, ab dem sie die Bestimmungen des genannten Artikels 

in Anspruch nehmen will, ausgeübt haben und muss während jeder Zeit ihrer 

vorübergehenden Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat in dem Mitgliedstaat, in dem sie 

ansässig ist, den für die Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlichen Anforderungen weiterhin 

genügen, um die Tätigkeit bei ihrer Rückkehr fortsetzen zu können. 

 

(VSSE-Kommentar: Wichtig) 

(4) Bei der Anwendung von Artikel 12 Absatz 2 der Grundverordnung kommt es für die 

Feststellung, ob die Erwerbstätigkeit, die ein Selbständiger in einem anderen Mitgliedstaat 

ausübt,eine „ähnliche“ Tätigkeit wie die gewöhnlich ausgeübte selbständige Erwerbstätigkeit 

ist, auf die tatsächliche Eigenart der Tätigkeit und nicht darauf an, ob dieser andere 

Mitgliedstaat diese Tätigkeit als Beschäftigung oder selbständige Erwerbstätigkeit qualifiziert. 

 

(5) Bei der Anwendung von Artikel 13 Absatz 1 der Grundverordnung beziehen sich die 

Worte „eine Person, die gewöhnlich in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine Beschäftigung 

ausübt“insbesondere auf eine Person, 



die eine Tätigkeit in einem Mitgliedstaat beibehält, aber zugleich eine gesonderte Tätigkeit in 

einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten ausübt, und zwar unabhängig von der Dauer 

oder der Eigenart dieser gesonderten Tätigkeit; 

die kontinuierlich Tätigkeiten alternierend in zwei oder mehr Mitgliedstaaten nachgeht, mit 

der Ausnahme von unbedeutenden Tätigkeiten, und zwar unabhängig von der Häufigkeit oder 

der Regelmäßigkeit des Alternierens. 

 

(6) Bei der Anwendung von Artikel 13 Absatz 2 der Grundverordnung beziehen sich die 

Worte „eine Person, die gewöhnlich in zwei oder mehr Mitgliedstaaten eine selbständige 

Erwerbstätigkeit ausübt“ insbesondere auf eine Person, die gleichzeitig oder abwechselnd eine 

oder mehrere gesonderte selbständige Tätigkeiten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten ausübt, 

und zwar unabhängig von der Eigenart dieser Tätigkeiten. 

 

(7) Um die Tätigkeiten nach den Absätzen 5 und 6 von den in Artikel 12 Absätze 1 und 2 der 

Grundverordnung beschriebenen Situationen zu unterscheiden, ist die Dauer der Tätigkeit in 

einem oder weiteren Mitgliedstaaten (ob dauerhaft, kurzfristiger oder vorübergehender Art) 

entscheidend. Zu diesem Zweck erfolgt eine Gesamtbewertung aller maßgebenden Fakten, 

einschließlich insbesondere, wenn es sich um einen Arbeitnehmer handelt, des Arbeitsortes, 

wie er im Arbeitsvertrag definiert ist. 

 

(8) Bei der Anwendung von Artikel 13 Absätze 1 und 2 der Grundverordnung bedeutet die 

Ausübung „eines wesentlichen Teils der Beschäftigung oder selbständigen Erwerbstätigkeit“ 

in einem Mitgliedstaat, dass der Arbeitnehmer oder Selbständige dort einen quantitativ 

erheblichen Teil seiner Tätigkeit ausübt,was aber nicht notwendigerweise der größte Teil 

seiner Tätigkeit sein muss. 

Um festzustellen, ob ein wesentlicher Teil der Tätigkeit in einem Mitgliedstaat ausgeübt wird, 

werden folgende Orientierungskriterien herangezogen: 

im Falle einer Beschäftigung die Arbeitszeit und/oder das Arbeitsentgelt und 

im Falle einer selbständigen Erwerbstätigkeit der Umsatz, die Arbeitszeit, die Anzahl der 

erbrachten Dienstleistungen und/oder das Einkommen. 

 

Wird im Rahmen einer Gesamtbewertung bei den genannten Kriterien ein Anteil von weniger 

als 25 % erreicht, so ist dies ein Anzeichen dafür, dass ein wesentlicher Teil der Tätigkeit 

nicht indem entsprechenden Mitgliedstaat ausgeübt wird. 

 

(9) Bei der Anwendung von Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b der Grundverordnung wird bei 

Selbständigen der „Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten“ anhand sämtlicher Merkmale bestimmt, die 

ihre berufliche Tätigkeit kennzeichnen; hierzu gehören namentlich der Ort, an dem sich die 

feste und ständige Niederlassung befindet,von dem aus die betreffende Person ihre 

Tätigkeiten ausübt, die gewöhnliche Art oder die Dauer der ausgeübten Tätigkeiten, die 

Anzahl der erbrachten Dienstleistungen sowie der sich aus sämtlichen Umständen ergebende 

Wille der betreffenden Person. 

 

(10) Für die Festlegung der anzuwendenden Rechtsvorschriften nach den Absätzen 8 und 9 

berücksichtigen die betroffenen Träger die für die folgenden 12 Kalendermonate 

angenommene Situation. 

 

(11) Für eine Person, die ihre Beschäftigung in zwei oder mehreren Mitgliedstaaten für einen 

Arbeitgeber ausübt, der seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Union hat, gelten die 

Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedsstaats, wenn diese Person in einem Mitgliedstaat 

wohnt, in dem sie keine wesentliche Tätigkeit ausübt. 



 

Artikel 16 

 

Verfahren bei der Anwendung von Artikel 13 der Grundverordnung 

 

(1) Eine Person, die in zwei oder mehreren Mitgliedstaaten eine Tätigkeit ausübt, teilt dies 

dem von der zuständigen Behörde ihres Wohnmitgliedstaats bezeichneten Träger mit. 

 

(2) Der bezeichnete Träger des Wohnorts legt unter Berücksichtigung von Artikel 13 der 

Grundverordnung und von Artikel 14 der Durchführungsverordnung unverzüglich fest, 

welchen Rechtsvorschriften die betreffende Person unterliegt. Diese erste Festlegung erfolgt 

vorläufig. Der Träger unterrichtet die bezeichneten 

Träger jedes Mitgliedsstaats, in dem die Person eine Tätigkeit ausübt, über seine vorläufige 

Festlegung. 

 

(3) Die vorläufige Festlegung der anzuwendenden Rechtsvorschriften 

nach Absatz 2 erhält binnen zwei Monaten, nachdem die von den zuständigen Behörden des 

betreffenden Mitgliedstaats bezeichneten Träger davon in Kenntnis gesetzt wurden, 

endgültigen Charakter, es sei denn, die anzuwendenden Rechtsvorschriften 

wurden bereits auf der Grundlage von Absatz 4endgültig festgelegt, oder mindestens einer der 

betreffenden Träger setzt den von der zuständigen Behörde des Wohnmitgliedstaats 

bezeichneten Träger vor Ablauf dieser zweimonatigen Frist davon in Kenntnis, dass er die 

Festlegung noch nicht akzeptieren kann oder diesbezüglich eine andere Auffassung vertritt. 

 

(4) Ist aufgrund bestehender Unsicherheit bezüglich der Bestimmung der anzuwendenden 

Rechtsvorschriften eine Kontaktaufnahme zwischen den Trägern oder Behörden zweier oder 

mehrerer Mitgliedstaaten erforderlich, so werden auf Ersuchen eines oder mehrerer der von 

den zuständigen Behörden der betreffenden 

Mitgliedstaaten bezeichneten Träger oder auf Ersuchen der zuständigen Behörden selbst die 

geltenden Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung von Artikel 13 der Grundverordnung 

und der einschlägigen Bestimmungen von Artikel 14 der Durchführungsverordnung 

einvernehmlich festgelegt. 

Sind die betreffenden Träger oder zuständigen Behörden unterschiedlicher 

Auffassung, so bemühen diese sich nach den vorstehenden Bedingungen um Einigung; es gilt 

Artikel 6 der Durchführungsverordnung. 

 

(5) Der zuständige Träger des Mitgliedsstaats, dessen Rechtsvorschriften entweder vorläufig 

oder endgültig als anwendbar bestimmt werden, teilt dies unverzüglich der betreffenden 

Person mit. 

 

(6) Unterlässt eine Person die Mitteilung nach Absatz 1, so erfolgt die Anwendung dieses 

Artikels auf Initiative des Trägers,der von der zuständigen Behörde des Wohnmitgliedstaats 

bezeichnet wurde, sobald er — möglicherweise durch einen anderen 

betroffenen Träger — über die Situation der Person unterrichtet 

wurde.                                                     

 

 

Weitere Informationen werden an dieser Stelle zur Verfügung gestellt, sobald die DRV zu 

einzelnen Punkten Stellung nimmt. 


